
 
 
 
 
 
 
 

 
  

INFORMATIONEN ZUR HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 

 

 
 
 

Welche Leistungen sind versichert? 
 Prüfung, ob und in welcher Höhe die verursachende mitversicherte Person im Rahmen der 

gesetzlichen Regelungen für den Schadenfall verantwortlich und ersatzpflichtig ist 
 Gerichtliche und außergerichtliche Zurückweisung unberechtigter Schadenersatzforderun-

gen 
 Erstattung berechtigter Schadenersatzansprüche (max. bis zur Höhe der vereinbarten Ver-

sicherungssummen) 

Wer ist mitversichert? 
 Erzdiözese Freiburg, ihre Gliederungen, rechtlich selbstständige Vereine oder Gruppe mit 

kirchentypischer Betätigung, soweit die Erzdiözese diese ausdrücklich benannt und/oder 
sie von den zuständigen kirchlichen Organen als solche anerkannt sind 

 Sonstige aufgeführte Einrichtungen 
 sämtliche Betriebsangehörige und gesetzliche Vertreter vorgenannter Gliederungen 
 

Was ist versichert? 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich unter anderem auf die: 

 gesetzliche Haftpflicht aus der Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
 persönlich gesetzliche Haftpflicht aus dienstlicher Tätigkeit aller haupt-, neben- und ehren-

amtlich tätigen Mitarbeitenden  
 persönlich gesetzliche Haftpflicht der Teilnehmenden gegenüber Dritten (eine anderweitig 

abgeschlossene Haftpflicht-Versicherung geht vor) 
 

 

 
 
 

Was ist nicht versichert? 
Der Versicherer gewährt unter anderem keinen Versicherungsschutz für Schäden, die sich aus 
dem Besitz und Gebrauch von Kraftfahrzeugen ergeben (zuständig ist die für das Fahrzeug beste-
hende KFZ-Haftpflicht-Versicherung) 

 

 

 

Hinweise im Schadenfall: 
Sofern Sie uns besonders schützenswerte Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) übermitteln, 
fügen Sie bitte eine ausgefüllte und unterschriebene Einwilligungs- und Schweigepflichtentbin-
dungserklärung der Person bei, deren Daten Sie uns überlassen. 
 
Ein genereller Selbstbehalt je Schadenfall gilt nicht vereinbart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Information soll nicht die individuelle Beratung oder ein ausführliches Angebot ersetzen. Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes regeln 
sich ausschließlich aus dem Versicherungsvertrag und den dort zugrundeliegenden Bedingungen. Dieses Informationsblatt dient nur der auszugs-
weisen, allgemeinen Darstellung und es leiten sich keine Rechte oder Pflichten daraus ab. 
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